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u	 Bebauungspläne

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat gemäß 
§ 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neu-
fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und den 
zuletzt ergangenen Änderungen den nachstehenden 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Bebauungsplan Nr. 545, 4. Änderung
Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB

Arbeitstitel: Schulenburger Landstraße West

Geltungsbereich:
Das Plangebiet wird begrenzt durch die Schulenburger 
Landstraße – ausgenommen der Grundstücke Schu-
lenburger Landstraße 109 und 111 –, die Sorststraße, 
die Straße Rehagen sowie durch die südlichen Grund-
stücksgrenzen der Grundstücke Grambartstraße 30 
und 33, Mogelkenstraße 15 und Schulenburger Land-
straße 125.

Satzungsbeschluss am 22.05.2025
Einsichtnahme in Zimmer 508 Tel. (0511) 168 - 43103

Der vorstehende Bebauungsplan sowie die Begrün-
dung liegen gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Bauver-
waltung Hannover, Rudolf-Hillebrecht-Platz 1, in den 

jeweils genannten Diensträumen aus und können dort 
während der Dienststunden von jedermann eingese-
hen werden; jeder kann über die Inhalte Auskunft ver-
langen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der o. g. Bebauungs-
plan gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass

1.	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

3.	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Landeshauptstadt Hannover unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.

Für den Bebauungsplan Nr. 545, 4. Änderung wird 
auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des 
BauGB über die Geltendmachung von Planungsent-
schädigungsansprüchen durch Antrag an den Entschä-
digungspflichtigen im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile und auf das nach 
§ 44 Abs. 4 BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, 
wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jah-
ren gestellt ist, hingewiesen.

Die rechtsverbindlichen Bebauungspläne sind im Inter-
net veröffentlicht und zugänglich

unter https://uvp.niedersachsen.de/

Hannover, den 27.05.2025

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Thomas Vielhaber
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